
1. Kapitel —  Verbrechen gegen Souveränität der DDR.
13 Frieden, Menschlichkeit und Menschenrechte § 8 5

— A ngriff m it Land-, Luft- oder Seestreitkräften zum Zweck der Bom
bardierung des Territorium s eines anderen S taates oder bew ußter
A ngriff auf die S tre itk räfte  des anderen Staates.
Diese Fälle werden in den sowjetischen Vorschlägen zur Begriffs

bestim m ung des Aggressors und der Aggression u. a. in den Londoner 
Konventionen genannt.

Der Begriff des Aggressionskrieges umfaßt, von den o. a. G rundsätzen 
ausgehend, kriegerische Handlungen, also den bewaffneten Angriff auf 
das Territorium oder die Land-, Luft- bzw. Seestreitkräfte eines anderen 
Staates.

Diese Begriffsbestim m ung schließt aus, innerstaatliche bew affnete 
K onflikte w ie Bürger- oder nationale Befreiungskriege zu Aggressions
kriegen zu erklären.

4. § 85 erfaßt alle Begehungsweisen der Mitwirkung an der An
drohung, Planung, Vorbereitung oder Durchführung eines Aggres

sionskrieges.
Die Androhung eines Aggressionskrieges besteht in der offenen oder 

versteckten, schriftlichen oder mündlichen A nkündigung, m it einem be
w affneten A ngriff zu beginnen.

Typisches Beispiel dafü r liefert die im perialistische S taatspraxis, wenn 
m ehr oder w eniger offen oder verschleiert m it bew affneten Angriffen 
gedroht w ird, um- den Völkern oder S taaten  bestim m te V erhaltensw eisen 
aufzuzwingen.

Die Planung eines Aggressionskrieges um faßt solche H andlungen wie 
die konkrete A usarbeitung, D arlegung usw. der politischen, w irtschaft
lichen oder m ilitärischen Konzeption fü r einen bew affneten A ngriff auf 
ein bestim m tes Land, ohne m it der V orbereitung der D urchführung zu 
beginnen. P lanung ist h ier nicht das S tadium  der verbrecherischen Zweck
setzung, sondern ein objektives Tatbestandsm erkm al, d. h., sie m uß sich 
in bestim m ten äußeren V erhaltensw eisen zeigen.

Die V orbereitung eines Aggressionskrieges um faßt alle auf seine 
Verwirklichung gerichteten Tätigkeiten, um  Voraussetzungen oder Be
dingungen fü r die A usführung des Aggressionskrieges zu schaffen, wie 
z. B. die Rüstung zum A ngriffskrieg, den Aufm arsch von S treitkräften  
an der Grenze.

Im  Stadium  der V orbereitung eines Aggressionskrieges w erden die 
notwendigen militärischen, staatlichen, politischen oder wirtschaftlichen 
Voraussetzungen oder Bedingungen geschaffen, die unmittel- oder mittel
bar auf die angestrebte Zielsetzung gerichtet sind.

Es w ird — w ie bei der P lanung — die ganze K om plexität aller der 
M aßnahm en erfaßt, die der V orbereitung eines A ngriffskrieges dienlich 
sind bzw. sein können. Diese M aßnahm en können sehr vielgestaltig sein.

So sollen z. B. die Bonner Notstandsgesetze auch außerhalb  des Ho
heitsgebietes der westdeutschen Bundesrepublik  gelten. Mit Hilfe der in 
Durchführung der Notstandsverfassung zu erlassenden „Notverordnung


